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Zitat

Ihre Kinder und ihr Mann hatten extra dafür zwei Feiertage ... 4 Tage FREI! Ach, und
drumherum noch 2 Wochen Osterferien!

Aber an diesen vier Osterfeiertagen und den zwei Wochen fand doch keine Schule statt.

Könnten denn christliche Schüler den Buß-und Bettag oder Allerheiligen auch dafür frei
bekommen?
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